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Auf die Anfrage Nr. 38, welche die Abgeordneten Thalhammer 

und Genossen am 11. 12. 1975,betreffend Unregelmässigkeiten in der 

Autobahnmeisterei Vorchdörf an mich gerichtet haben, beehre ich mich 

folgendes ,mitzuteilen: 

Das Amt der O. Ö. Landesregierung hat zu der ggstdl. Anfrage 

folgenden Sachverhalt berichtet: 

Es wurde lediglich ein Privatschreibtisch des FOIJocher durch 

einen Bediensteten der Autobahnmeisterei Vorchdorf in dessen Freizeit 

repariert,wofür dieser einen Betrag von S 500. -- lt. einer vorhandenen 
t ' 

, Quittung erhalten hat. Alle anderen Möbelstücke wurden über dienstlichen 

Auftrag für dienstliche Zwecke angefertigt. 

Zu "Mehrtägiger Ei~satz zweier Angestellter zur Bepflanzung des 

privatenJ ocher Grund~tücke s in Traunkirchen' ': 

Die Pfl anzung von Bäumen durch Bedienstete der Autobahnmeisterei 
. . . . . 

, Vorchdorf, erfolgte nicht auf dem Privat grundstück des FOI Jocher, sondern 

auf dem BundesstrassertgrundstückParzelle Nr. 8/2, Katastralgemeinde 

Traunkirchen. 

Zur "Aufstellung einer Badehütte auf Jochers Seegrund in Ebensee 

durch Zimmerleute der Autobahnmeisterei": 

Jocher besitzt nicht in Ebensee sondern in Traunkirchen eine Bade-
, . . . , . . . 

hütte im Ausmaß von 2 x 5 m. Diese Badehütte wurde durch Jocher in seiner 

Freizeit mit '2 Bediensteten der vorgenannten Autobahnmeisterei; als diese, 

si'ch nachweisbar im Urlaub befanden, dieUrlaubsanträge liegen vor, auf­

,gestellt. 
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.. . . 
Bei der Autobahnmeisterei Vorchdorf ist einePersönalver-

tretung vorhanden. 

Abschliessend wird festgestellt, dass die Bediensteten der 

Bundesstrassenverwaltung dem jeweiligen Bundesland unterstehen, 

es sich somit um Landesbedienstete handelt, und daher dem Bundes---. . 

ministerium für Ba.uten und Technik die Personalhoheit gegenüber die­

sen Bediensteten nicht zusteht. 
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